
Bekanntmachung Gemeinde Wattenbek
Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen für den öffentlichen Ver-
kehr gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schles-
wig-Holstein vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003 S. 631) in der 
zur Zeit geltenden Fassung.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wattenbek hat am 12.09.2023 
beschlossen, die nachstehend aufgeführte Straße gemäß § 6 Absatz 1 des 
Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein (StrWG) 
vom 25.11.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631) in der zur Zeit geltenden Fas-
sung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Verkehr zu widmen:

Grüner Weg
(Gemarkung Wattenbek, Flur 1, Flurstücke 476, 487, 488, 508)
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Die Straße wird als Ortsstraße im Sinne einer Gemeindestraße gemäß 
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 a StrWG eingestuft. Eine Beschränkung auf bestimmte 
Nutzungsarten erfolgt nicht.

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde Wattenbek und 
sind in der anliegenden Karte farblich hervorgehoben.

Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 2 StrWG öffentlich bekannt 
gemacht.

Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift beim Amt Bordesholm, Der Amtsdirektor, Müh-
lenstraße 7, 24582 Bordesholm, einzulegen. 

Wattenbek, den 02.10.2023
Der Bürgermeister L.S. 



Bekanntmachung Gemeinde Bordesholm
Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Bordesholm.

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Lan-
des Schleswig-Holstein hat die von der Gemeindevertretung Bordesholm 
in der Sitzung am 27.06.2023 beschlossene 11. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes mit Bescheid vom 14.08.2023, Az.: IV 526 – 69140/2023 
nach § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt.

Das Gebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich:
• östlich der zweispurigen Bahnstrecke Kiel - Hamburg,
• südlich des Flurstücks 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede,
• westlich der Flurstücke 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede
 und 59/1 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede sowie
• nördlich des Flurstücks 33/2 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede

Die genaue Lage des Plangebietes ergibt sich im Übrigen auch aus der 
beiliegenden Plankarte.
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Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.

Alle Interessierten können die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
die Begründung und die zusammenfassende Erklärung im Rathaus des 
Amtes Bordesholm, Mühlenstr. 7, Bordesholm, Zimmer 209, während 
der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den 
Inhalt Auskunft erhalten. Ergänzend sind diese Dokumente ins Internet 
unter der Adresse www.bordesholm.de eingestellt.

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-de gel-
tend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzu-
legen (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bordesholm, den 16.10.2023
Der Bürgermeister
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Bekanntmachung Gemeinde Bordesholm
Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 der Gemeinde 
Bordesholm „Solarpark Eiderstede“ 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bordesholm hat in ihrer Sitzung 
am 27.06.2023 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Solarpark 
Eiderstede“ für das Gebiet

• östlich der zweispurigen Bahnstrecke Kiel - Hamburg, 
• südlich des Flurstücks 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede, 
• westlich der Flurstücke 122/1 der Flur 3 der Gemarkung Eiderstede
 und 59/1 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede sowie 
• nördlich des Flurstücks 33/2 der Flur 4 der Gemarkung Eiderstede 

bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung 
beschlossen. Dies wird hiermit bekannt gemacht. 

Die Lage des Plangebietes ergibt sich auch aus dem anliegenden Lageplan.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 5 tritt mit Beginn des 
19.10.2023 in Kraft. 

Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung und 
die zusammenfassende Erklärung dazu von diesem Tag an in der Amts-
verwaltung Bordesholm, Rathaus, Zimmer 209, Mühlenstr. 7, 24582 
Bordesholm, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich wurden der 
Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung 
ins Internet unter der Adresse www.bordesholm.de eingestellt. 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemein-de gel-
tend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzu-
legen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

Ferner wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher 
zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen hingewiesen.

Unbeachtlich ist außerdem eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO be-
zeichneten landesrechtlichen Formvorschriften über die Ausfertigung 
und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeich-nung der verletzten Vorschrift 
und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 

Bordesholm, den 16.10.2023
Der Bürgermeister
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VHS Bordesholm-Wattenbek aktuell

WÜNSCH‘ DIR WAS VON DEINER VHS!

*******************************

Wir planen gerade das Frühjahrssemester für euch und möchten gerne wis-
sen, welche Angebote euch in Bordesholm und Umgebung noch fehlen.

Bitte nehmt hier an unserer anonymen Umfrage teil:
https://www.empirio.de/s/Gb1lWXCXa0

*******************************

DIESE KURSE HABEN NOCH PLÄTZE FREI:

*******************************

WIE KOMME ICH ZUR RUHE?

Entspannungstechniken lernen mit Viola Redlin.

Kursstart: Do, 2.11.2023 um 18.00 Uhr, Praxis Seelen-Wellness

*******************************

„Friedhof“ Klosterkirche - Grabstellen in und um die Kirche herum

Nils Claussen bietet in der dunklen Jahreszeit eine ganz besondere Führung 
an. Teilnahme kostenfrei, Kooperation mit der Gemeinde Bordesholm.

Termin: Fr, 3.11. um 17.00 Uhr, Klosterkirche

*******************************

Die Kraft der Bioenergetik erleben

Schnupperkurs zum Kennenlernen bioenergetischer Übungen mit Steffen 
Haupt.

Termin: Sa, 4.11. um 10.00 Uhr, Huus an’n Markt

*******************************

Unser Programm für das Herbst-/Wintersemester ist online!

JETZT FÜR KURSE ANMELDEN UND PLÄTZE SICHERN!

Sie erreichen uns per E-Mail unter vhs@bordesholm.de
oder telefonisch unter:04322/695-148.
Anmeldung online auf www.vhs-bordesholm-wattenbek.de

Bekanntmachung Gemeinde Hoffeld
Laternenumzug

in der Gemeinde Hoffeld
am Freitag, dem 28. Oktober 2023

findet der diesjährige Laternenumzug in der Gemeinde Hoffeld statt.
Hierzu lädt die Gemeinde alle Großen und Kleinen herzlich ein. 

Freunde und Bekannte sind ebenfalls willkommen.

Der Umzug wird von einem Spielmannszug begleitet.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei Familie Schurbohm, Hoch Feld.

Abmarsch ist um 19.00 Uhr zum “Dörpshus“.

Im Anschluss an den Umzug ist für Essen und Getränke gesorgt.
Um rege Beteiligung wird gebeten.

Hoffeld, 18. Oktober 2023
Der Bürgermeister

Beim Schulverband Bordesholm ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt eine Stelle als

Betreuungskraft (w/m/d) 
für das offene Ganztagsangebot an der Landschule

an der Eider zu besetzen. 

Es handelt sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden. Eine pädagogische

Ausbildung (SPA) wäre von Vorteil.
 

Zu Ihren Aufgaben gehört die Aufsicht und Unterstützung bei der 
Betreuung von Grundschulkindern von Mo.- Fr. in der Zeit von 

12:00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Die Details zur angebotenen Stelle sowie weitere Informationen mit 
dem vollständigen Ausschreibungstext findet Ihr auf der Webseite 

www.bordesholm.de/buergerservice-politik/karriere/stellenangebote 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


